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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §131 Abs1 Z2;

BAO §163;

BAO §184 Abs3;

Rechtssatz

Das Kriterium der Ordnungsmäßigkeit ist nicht mit einer bestimmten Buchführungsmethode oder einer bestimmten

Organisation, einem bestimmten System oder einer bestimmten Technik des Erfassens und Festhaltens der

Geschäftsvorfälle verbunden. Entscheidend ist, dass eine vollständige und zeitgerechte Dokumentation der

aufzeichnungsp ichtigen Sachverhalte unter Einhaltung der den von den Formvorschriften des § 131 BAO getragenen

Prinzipien entsprechenden Grundsätze erfolgt. Die Eintragungen haben auf Grund von Belegen zu erfolgen. Die

geschäftlichen Unterlagen hiefür sind planvoll gesammelt aufzubewahren. Es müssen sämtliche Geschäftsvorfälle der

zeitlichen Reihenfolge nach in zeitlicher Nähe zu ihrer Ereignung mit ihrem richtigen und erkennbaren Inhalt

festgehalten werden. Der Gebotenheit der Zeitnähe und dem Prinzip der Belegsicherung dienen die

Grundaufzeichnungen, die ihrer Bescha enheit und Führung nach gewährleisten müssen, von der späteren Buchung

bis zum Beleg zurück die Geschäftsvorfälle feststellen zu können.
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